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Die Gesetzesmaterialien zum folgenden Gesetz (Blg LT 14. GP: Regierungsvorlage 243 und Ausschussbericht 321, jeweils 5. Sess) 
können von der Landtagsdirektion, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42-32 50, Fax (0662) 80 42-27 75, zum Selbstkos-

tenpreis bezogen werden bzw sind unter der Internet-Adresse http://www.salzburg.gv.at/pol-verw/landtag/lpi-aktuell.htm abfragbar. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

15. Landesverfassungsgesetz vom 6. Februar 2013, mit dem das Salzburger Landes-Verfassungsgesetz 1999 
geändert wird 

 
 
Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 
 
Das Salzburger Landes-Verfassungsgesetz 1999, LGBl Nr 25, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 62/2012, wird 
geändert wie folgt: 
 
1. Im Art 9 wird nach dem 4. Spiegelstrich eingefügt: 

"– der Schutz des Klimas, insbesondere durch Maßnahmen zur Verminderung oder Vermeidung des Ausstoßes von 
klimarelevanten Gasen und zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur nachhaltigen Nutzung erneuerbarer Ener-
gien;" 

 
2. Im Art 22 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
2.1. Abs 2 lautet: 

"(2) Die Kundmachung eines Gesetzesbeschlusses des Landtages darf in den Fällen, in denen nach bundesverfas-
sungsrechtlichen Vorschriften die Zustimmung der Bundesregierung notwendig ist, erst erfolgen, wenn diese tatsächlich 
vorliegt oder zufolge Fristenablaufs als erteilt gilt. Gesetzesbeschlüsse, die Landes- oder Gemeindeabgaben zum Ge-
genstand haben oder die Aufnahme von Anleihen (Darlehen) des Landes, der Gemeinden oder Gemeindeverbände 
regelt, dürfen nur kundgemacht werden, wenn die Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt oder keinen wirksamen 
Einspruch dagegen erhoben hat oder ein wirksam erhobener Einspruch in der Folge nicht aufrecht erhalten worden ist." 
 
2.2. Im Abs 4 wird angefügt: "Eine solche Volksabstimmung hat in den Fällen des Abs 2 zu unterbleiben, wenn der Ge-
setzesbeschluss danach nicht kundgemacht werden darf." 
 
3. Im Art 28 Abs 1 wird nach den Worten "über die Ausübung der Vollziehung" die Wortfolge "durch die Landesregie-
rung" eingefügt. 
 
4. Nach der Bezeichnung des 4. Abschnitts wird die Untergliederung "A. Landesregierung" eingefügt. 

 
5. Im Art 34 Abs 1 wird im ersten Satz der Nebensatz, "soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Verwaltungsge-
richtsbarkeit des Landes handelt." angefügt. 
 
6. Nach dem Art 41 wird die Untergliederung "B. Amt der Landesregierung" eingefügt. 

 
  

http://www.salzburg.gv.at/00201lpi/14Gesetzgebungsperiode/5Session/243.pdf
http://www.salzburg.gv.at/00201lpi/14Gesetzgebungsperiode/5Session/321.pdf
http://www.salzburg.gv.at/pol-verw/landtag/lpi-aktuell.htm
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7. Nach Art 43 wird eingefügt: 
 

"C. Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes 

 
Artikel 43a 

 
(1) Zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der öffentlichen Verwaltung besteht ein Landesverwaltungsgericht. Das Landes-
verwaltungsgericht setzt sich aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und der zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern zusammen. 
 
(2) Die Mitglieder des Landesverwaltungsgerichts sind Richterinnen und Richter und in Ausübung ihres richterlichen 
Amtes unabhängig. 
 
(3) Die Organisation des Landesverwaltungsgerichts wird durch Landesgesetz näher geregelt." 
 
8. Im Art 51 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
8.1. Im Abs 4 entfallen der zweite und dritte Satz. 
 
8.2. Abs 5 lautet: 

"(5) Zur Besorgung ihrer Angelegenheiten können sich Gemeinden durch Vereinbarung zu Gemeindeverbänden zu-
sammenschließen oder kann in Landesgesetzen die Bildung von Gemeindeverbänden vorgesehen werden. Solche 
Vereinbarungen zur Besorgung von Angelegenheiten, deren Vollziehung in die Kompetenz des Landes fällt, bedürfen 
der Genehmigung der Landesregierung. Vor der Bildung von Gemeindeverbänden durch die Vollziehung sind die betei-
ligten Gemeinden zu hören. Die Organe der Gemeindeverbände, die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs 
der Gemeinde besorgen, sind nach demokratischen Grundsätzen zu bilden." 
 
9. Im Art 57 wird angefügt: 

"(17) In der Fassung des Gesetzes 15/2013 treten in Kraft: 
1. die Art 9, 22 Abs 2 und 4 sowie 51 Abs 4 und 5 mit 1. März 2013; 
2. die Art 28 Abs 1, 34 Abs 1 und 43a mit 1. Jänner 2014." 
 
 
 

Illmer 
 

Haslauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Das Landesgesetzblatt für das Land Salzburg wird vom Land Salzburg herausgegeben und erscheint nach Bedarf. Die 
Landesgesetzblätter können auch beim Landes-Medienzentrum, Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527,  
5010 Salzburg, Telefon (0662) 8042-2047, Fax (0662) 8042-2161, zum Selbstkostenpreis bezogen werden. 
              Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur. 
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